
Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG 
 
Fondsname: UNICO i-tracker -> MSCI® Europe 
ISIN: LU0140540492 
 

§ 5 
Abs. 1  
Nr. ...  

InvStG 
  Privat- 

anleger  
Kapital- 

gesellschaft 
Sonst.  

Betriebs- 
vermögen  

        EUR EUR EUR 

1b) Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil 2,0013 2,0013 2,0013 

  In der Thesaurierung enthaltene:       

1 c cc)  Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 
Nr. 40 EStG) 1,9295  -  1,9295 

1 c dd)   Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen  -  1,9295  -  

1 c ii)  
Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere 
ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf 
ausländischer Grundstücke) 

0,0000 0,0000 0,0000 

1 c jj)   

ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische 
Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, 
sofern die ausländ. Quellensteuer nicht als Werbungskosten 
behandelt wurde 

0,4136 0,4136 0,4136 

1 c kk)  
in 1 c jj) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die 
ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive 
Quellensteuer) 

0,0000 0,0000 0,0000 

1 c ll)   Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a - 0,0000 0,0000 
1 d aa) Bemessungsgrundlage für 30%ige Zinsabschlagsteuer (ZASt) 0,0717 0,0717 0,0717 
1 d bb) Bemessungsgrundlage für 20%ige Kapitalertragsteuer (KESt) 0,0000 0,0000 0,0000 
1 e aa) Anzurechnende / zu erstattende ZASt .i.H.v. 30% 0,0000 0,0000 0,0000 
1 e bb) Anzurechnende / zu erstattende KESt i.H.v. 20% 0,0000 0,0000 0,0000 

1 f aa) 
anrechenbare ausländische Quellensteuer nach § 34c I EStG oder DBA 

0,0860 0,0860 0,0860 

1 f bb) nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 

1 f cc) in 1 f aa) enthaltene fiktive ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 

1 g) Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien) 0,0000 0,0000 0,0000 

1 h) Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG - 0,0000 - 

 
 
Fondsname: UNICO i-tracker -> MSCI® World 
ISIN: LU01405400146 
 

§ 5 
Abs. 1  
Nr. ...  

InvStG 
  Privat- 

anleger  
Kapital- 

gesellschaft 
Sonst.  

Betriebs- 
vermögen  

        EUR EUR EUR 

1b) Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil 0,1405 0,1405 0,1405 

  In der Thesaurierung enthaltene:       

1 c cc)  Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 
Nr. 40 EStG) 0,1393  -  0,1393 

1 c dd)   Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen  -  0,1393  -  



1 c ii)  
Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere 
ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf 
ausländischer Grundstücke) 

0,0000 0,0000 0,0000 

1 c jj)   

ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische 
Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, 
sofern die ausländ. Quellensteuer nicht als Werbungskosten 
behandelt wurde 

0,0502 0,0502 0,0502 

1 c kk)  
in 1 c jj) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die 
ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive 
Quellensteuer) 

0,0000 0,0000 0,0000 

1 c ll)   Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a - 0,0000 0,0000 
1 d aa) Bemessungsgrundlage für 30%ige Zinsabschlagsteuer (ZASt) 0,0013 0,0013 0,0013 
1 d bb) Bemessungsgrundlage für 20%ige Kapitalertragsteuer (KESt) 0,0000 0,0000 0,0000 
1 e aa) Anzurechnende / zu erstattende ZASt .i.H.v. 30% 0,0000 0,0000 0,0000 
1 e bb) Anzurechnende / zu erstattende KESt i.H.v. 20% 0,0000 0,0000 0,0000 

1 f aa) 
anrechenbare ausländische Quellensteuer nach § 34c I EStG oder DBA 

0,0130 0,0130 0,0130 

1 f bb) nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 

1 f cc) in 1 f aa) enthaltene fiktive ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 

1 g) Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien) 0,0000 0,0000 0,0000 

1 h) Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG - 0,0000 - 

 
 
Fondsname: UNICO i-tracker -> S&P 500® 
ISIN: LU0140539569 
 

§ 5 
Abs. 1  
Nr. ...  

InvStG 
  Privat- 

anleger  
Kapital- 

gesellschaft 
Sonst.  

Betriebs- 
vermögen  

        EUR EUR EUR 

1b) Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil 1,0432 1,0432 1,0432 

  In der Thesaurierung enthaltene:       

1 c cc)  Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 
Nr. 40 EStG) 0,8162  -  0,8162 

1 c dd)   Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen  -  0,8162  -  

1 c ii)  
Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere 
ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf 
ausländischer Grundstücke) 

0,0000 0,0000 0,0000 

1 c jj)   

ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische 
Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, 
sofern die ausländ. Quellensteuer nicht als Werbungskosten 
behandelt wurde 

0,7804 0,7804 0,7804 

1 c kk)  
in 1 c jj) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die 
ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive 
Quellensteuer) 

0,0000 0,0000 0,0000 

1 c ll)   Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a - 0,0017 0,0017 
1 d aa) Bemessungsgrundlage für 30%ige Zinsabschlagsteuer (ZASt) 0,2270 0,2270 0,2270 
1 d bb) Bemessungsgrundlage für 20%ige Kapitalertragsteuer (KESt) 0,0000 0,0000 0,0000 
1 e aa) Anzurechnende / zu erstattende ZASt .i.H.v. 30% 0,0000 0,0000 0,0000 
1 e bb) Anzurechnende / zu erstattende KESt i.H.v. 20% 0,0000 0,0000 0,0000 

1 f aa) 
anrechenbare ausländische Quellensteuer nach § 34c I EStG oder DBA 

0,2171 0,2171 0,2171 



1 f bb) nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 

1 f cc) in 1 f aa) enthaltene fiktive ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 

1 g) Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien) 0,0000 0,0000 0,0000 

1 h) Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG - 0,0000 - 

 
 
Fondsname: UNICO i-tracker -> Nasdaq-100® 
ISIN: LU0140539726 
 

§ 5 
Abs. 1  
Nr. ...  

InvStG 
  Privat- 

anleger  
Kapital- 

gesellschaft 
Sonst.  

Betriebs- 
vermögen  

        EUR EUR EUR 

1b) Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil 0,0484 0,0484 0,0484 

  In der Thesaurierung enthaltene:       

1 c cc)  Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 
Nr. 40 EStG) 0,0000  -  0,0000 

1 c dd)   Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen  -  0,0000  -  

1 c ii)  
Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere 
ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf 
ausländischer Grundstücke) 

0,0000 0,0000 0,0000 

1 c jj)   

ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische 
Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, 
sofern die ausländ. Quellensteuer nicht als Werbungskosten 
behandelt wurde 

0,0000 0,0000 0,0000 

1 c kk)  
in 1 c jj) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die 
ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive 
Quellensteuer) 

0,0000 0,0000 0,0000 

1 c ll)   Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a - 0,0036 0,0036 
1 d aa) Bemessungsgrundlage für 30%ige Zinsabschlagsteuer (ZASt) 0,0484 0,0484 0,0484 
1 d bb) Bemessungsgrundlage für 20%ige Kapitalertragsteuer (KESt) 0,0000 0,0000 0,0000 
1 e aa) Anzurechnende / zu erstattende ZASt .i.H.v. 30% 0,0000 0,0000 0,0000 
1 e bb) Anzurechnende / zu erstattende KESt i.H.v. 20% 0,0000 0,0000 0,0000 

1 f aa) 
anrechenbare ausländische Quellensteuer nach § 34c I EStG oder DBA 

0,0180 0,0180 0,0180 

1 f bb) nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 

1 f cc) in 1 f aa) enthaltene fiktive ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 

1 g) Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien) 0,0000 0,0000 0,0000 

1 h) Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG - 0,0000 - 

 
 
Fondsname: UNICO i-tracker -> DAX® 30 
ISIN: LU0140539056 

 

§ 5 Abs. 1  
Nr. ...  

InvStG 
  Privat- 

anleger  
Kapital- 

gesellschaft 
Sonst.  

Betriebs- 
vermögen  

        EUR EUR EUR 



1b) Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000 

  In der Thesaurierung enthaltene:       

1 c cc)  Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 
3 Nr. 40 EStG) 0,0000  -  0,0000 

1 c dd)   Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b I KStG unterliegen  -  0,0000  -  

1 c ii)  
Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind 
(insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus 
An- und Verkauf ausländischer Grundstücke) 

0,0000 0,0000 0,0000 

1 c jj)   

ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische 
Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, 
sofern die ausländ. Quellensteuer nicht als Werbungskosten 
behandelt wurde 

0,0000 0,0000 0,0000 

1 c kk)  
in 1 c jj) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die 
ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive 
Quellensteuer) 

0,0000 0,0000 0,0000 

1 c ll)   Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a - 0,0071 0,0071 
1 d aa) Bemessungsgrundlage für 30%ige Zinsabschlagsteuer (ZASt) 0,0000 0,0000 0,0000 
1 d bb) Bemessungsgrundlage für 20%ige Kapitalertragsteuer (KESt) 0,0000 0,0000 0,0000 
1 e aa) Anzurechnende / zu erstattende ZASt .i.H.v. 30% 0,0000 0,0000 0,0000 
1 e bb) Anzurechnende / zu erstattende KESt i.H.v. 20% 0,0000 0,0000 0,0000 

1 f aa) 
anrechenbare ausländische Quellensteuer nach § 34c I EStG oder 
DBA 0,0464 0,0464 0,0464 

1 f bb) nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 

1 f cc) in 1 f aa) enthaltene fiktive ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 

1 g) Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei 
Immobilien) 0,0000 0,0000 0,0000 

1 h) Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG - 0,0000 - 



 
Union Investment Luxembourg S.A. 

    

Bescheinigung für die Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG der Investmentvermögen 

 

  UNICO i-tracker -> MSCI® Europe  ISIN: LU0140540492 

  UNICO i-tracker -> MSCI® World  ISIN: LU0140540146 

  UNICO i-tracker -> S&P 500®  ISIN: LU0140539569 

  UNICO i-tracker -> Nasdaq-100®  ISIN: LU0140539726 

  UNICO i-tracker -> DAX® 30  ISIN: LU0140539056 

 

(nachfolgend: die Investmentvermögen) 

für den Zeitraum vom 

01.10.07 bis 31.03.08 

 

 

An die Union Investment Luxembourg S.A. (nachfolgend: die Gesellschaft) 
       

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer geprüften Buchführung/Aufzeichnungen 
und des geprüften Jahresberichtes für die genannten Investmentvermögen für den genannten Zeitraum die steuerlichen 
Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu ermitteln und gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
InvStG eine Bescheinigung darüber abzugeben, ob die steuerlichen Angaben mit den Regeln des deutschen Steuerrechts 
übereinstimmen. 

Unsere Aufgabe ist es, ausgehend von der Buchführung/den Aufzeichnungen und den sonstigen Unterlagen der Gesellschaft 
für die genannten Investmentvermögen die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des 
deutschen Steuerrechts zu ermitteln. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des 
Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrags. 

Im Rahmen der Überleitungsrechnung werden die Kapitalanlagen, die Erträge und Aufwendungen sowie deren Zuordnung als 
Werbungskosten steuerlich qualifiziert. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkt sich 
unsere Tätigkeit ausschließlich auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds zur Verfügung gestellten steuerlichen 
Angaben nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG. Die entsprechenden steuerlichen 
Angaben wurden von uns nicht geprüft.  

Die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvG beruht auf der Auslegung der 
anzuwendenden Steuergesetze. Soweit mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen, oblag die Entscheidung hierüber den 
gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Wir haben uns bei der Erstellung davon überzeugt, dass die jeweils getroffene 
Entscheidung in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und 
veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt wurde. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige 
Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der gewählten 
Auslegung notwendig machen können. 

Auf dieser Grundlage haben wir die steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des 
deutschen Steuerrechts ermittelt. 

Frankfurt, den 01. April 2008    
 

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 

 H.-J. A. Feyerabend                                          Ines Brokof 
  Rechtsanwalt                                                        Wirtschaftsprüferin 
 Steuerberater                                                                      Steuerberaterin 

 


